
 
 
 
 

 
 

Satzung 
 

Die Mitgliederversammlung des Kulturvereins Birkenau e.V. hat auf der Jah-
reshauptversammlung am  29.März 2006 folgende Satzung beschlossen.  
 

                                          
 
 

§ 1 
Name und Sitz 

  

Der Verein führt den Namen „Kulturverein Birkenau e.V.“ und hat seinen Sitz in Birke-
nau.  Er ist rechtsfähig durch Eintragung im Vereinsregister. 
 

§ 2 
Zweck  

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Ab-
gabenordnung (§§ 51 - 68) und zwar insbesondere  
 
a) Geschichts-, Heimat- und Denkmalpflege, 
b) Durchführung kultureller Veranstaltungen, 
c) Volksbildung durch Vorträge und Kurse.  
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-
tel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind,  
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

§ 3 
Mitglieder 

 
Der Verein hat: 

a) Einzelmitglieder 
b) Familienmitglieder 
c)  korporative Mitglieder 
d)  Ehrenmitglieder        

                                                                                                                                                                     
 

 



Seite 2 

 
 
 
Zu a: Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und im Besitz der bürgerlichen 
Rechte sind, können dem Verein als Einzelmitglieder angehören. 
 
Zu b: Familienmitglieder sind Partner und Kinder bis 18 Jahren, die in einem gemeinsamen 
Hausstand leben, oder darüber hinaus Kinder, die sich noch in Ausbildung befinden. 
 
Zu c: Vereine u. ä. können korporative Mitglieder werden.  
 
Zu d: Zu Ehrenmitgliedern können solche Mitglieder ernannt werden, die sich um den Ver-
ein besondere Verdienste erworben haben. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Vor-
standes durch die Mitgliederversammlung erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung. 
 
 
 

§ 4 
Erwerb der Mitgliedschaft  

 
Der Beitritt zum Verein erfolgt durch eine schriftliche Erklärung (Beitrittserklärung). Die Auf-
nahme bedarf der Zustimmung des Vorstandes.  
 
Die Aufnahme wird bestätigt durch Aushändigung der Mitgliedskarte und der Vereinssat-
zung.  
 
 

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft  

 
Die Mitgliedschaft wird beendet:  
 
    a) durch freiwilligen Austritt, 
    b) durch Tod, 
    c) durch Ausschließung. 
 
Zu a: Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von mindestens 6 Wochen zum Jahresende. Die Pflicht zur 
Zahlung rückständiger Beiträge bleibt bestehen. 



Zu b: Mit dem Tode eines Mitglieds erlischt die Mitgliedschaft.  
 
Zu c: Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden, 
wenn es gegen die Vereinsinteressen schwer verstoßen hat. Vor Beschlussfassung ist dem 
Mitglied Gelegenheit zu geben, sich schriftlich zu rechtfertigen. Der Ausschließungsbe-
schluss mit den Ausschließungsgründen ist dem betreffenden Mitglied schriftlich (durch Ein-
schreibebrief) zuzustellen.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist die Mitgliedskarte zurückzugeben.  
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§ 6 
Beiträge 

 
Die Höhe des Mindestbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.  
 
 

§ 7 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind:  
    a) der Vorstand 
    b) die Mitgliederversammlung . 
 
 

§ 8 
Vorstand 

 
Der Vorstand besteht aus:  
 
  a) dem/der 1. Vorsitzenden, 
  b) dem/der 2.  Vorsitzenden,  
  c) dem/der  Schriftführer/in, 
  d) dem/der Kassenwart/in, 
  e) dem/der jeweiligen Bürgermeister/in der Gemeinde,  

f) den Beisitzern/Beisitzerrinnen.  
 
 
Zu a und b: Der/die 1. und 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außer-  
gerichtlich. Sie berichten dem Gesamtvorstand über geplante und durchgeführte Maßnah-
men in den Vorstandssitzungen. Bei außergewöhnlichen finanziellen Angelegenheiten holen 
sie dessen Genehmigung ein.  
 
Zu c:  Der/die Schriftführer/in führt zusammen mit dem/der Vorsitzenden den Schrift-
wechsel. Insbesondere führt er/sie Protokoll über die Mitgliederversammlung und Vorstands-
sitzungen. 
 
Zu d : Der/die Kassenwart/in ist für die ordnungsgemäße Kassenführung verantwortlich. Die 
Kassenbücher sind stets auf dem Laufenden zu halten. 
 
Zu a bis d: Die Vorstandsmitglieder a bis d bilden den geschäftsführenden Vorstand. Der 
geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer Dringlichkeit ei-
ner schnellen Erledigung bedürfen. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeiten des ge-
schäftsführenden Vorstandes zu informieren.  
 
Zu f:  Die Beisitzer/innen unterstützen den geschäftsführenden Vorstand durch Rat und 
Tat. Aus ihrer Reihe wählt der Gesamtvorstand den/die stellvertretende/n Schriftführer/in 
und den/die stellvertretende Kassenwart/in. Den Beisitzern können vom Gesamtvorstand 
Teilaufgaben im Rahmen des § 2 übertragen werden.  
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Die Vereinigung von zwei Vorstandesämtern in einer Person ist unzulässig. 
Der Vorstand kann einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin berufen, der/die an den 
Vorstandssitzungen ohne Stimmberechtigung teilnimmt.  
Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von dem/der ersten 
oder zweiten Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung berufen werden müs-
sen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
anwesend ist.  
Der Vorstand wird jeweils auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Scheiden Mitglieder aus 
dem geschäftsführenden Vorstand während ihrer Wahlzeit aus, hat die Nachwahl in einer 
Mitgliederversammlung zu erfolgen.  
 

§ 9  
Mitgliederversammlung 

 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, hat eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattzufinden. Ihr obliegt vor allem:  
 
a) die Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes und des Berichtes des Kassen-

prüfers; 
b) die Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes; 
c) die Wahl der Vorstandsmitglieder;  
d) die Wahl der beiden Kassenprüfer;  
e) die Ernennung von Ehrenmitgliedern;  
f) die Änderung des Mitgliedsbeitrages;  
g) die Beschlussfassung der vorliegenden Anträge; 
h) der Beschluss von Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.  
 
Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorsitzenden zu berufen, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder, wenn es 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter 
Mitteilung der Beratungspunkte verlangt.  
 
Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesord-
nung und unter Einhaltung einer Frist von 7 Tagen einzuberufen. Sie ist jederzeit beschluss-
fähig.  
 
Anträge der Mitglieder müssen der Mitgliederversammlung vorgelegt werden, wenn sie min-
destens 2 Tage vor dieser bei dem Vorstand schriftlich eingereicht wurden.  
Die Form der Abstimmung regelt § 12.  
 

 
§ 10  

Beurkundung der Beschlüsse 
 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollfüh-
rer der Sitzung zu unterzeichnen.  
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§ 11 
Auflösung und Anfallberechtigung  

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 12 festge-
legten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nicht be-
sondere Liquidatoren bestellt, werden der erste und der zweite Vorsitzende gemeinsam ver-
tretungsberechtigte Liquidatoren.  
 
Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte abzuwickeln und das vorhandene Vereins-
inventar in Geld umzusetzen.  
 
Das Restvermögen ist der Gemeinde Birkenau zu überweisen, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

 
§ 12 

 Geschäftsordnung  
 
1. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.  
 
2. Die Leitung der Sitzung oder Versammlung liegt in den Händen des Vorsitzenden oder 
des hierzu beauftragten.  
 
3. Vor dem Eintritt in die Verhandlungen ist die Tagesordnung zu genehmigen.  
 
4. Beschlüsse sind geltend, wenn sie mit einfacher Mehrheit gefasst werden. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. Jedoch ist bei Satzungsänderungen eine Stimmenmehrheit von 3/4, 
zur Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 der Erschienen erforderlich. Die Abstimmung 
erfolgt durch einfaches Hochheben einer Hand, sofern nicht aus der Versammlung eine 
schriftliche Abstimmung (geheime Abstimmung) beantragt wird.  
 
5. Bei Wahlen ist aus der Versammlung durch Zuruf ein Wahlleiter zu ernennen. Er bean-
tragt die Entlastung des Gesamtvorstandes und leitet die Wahl des/der ersten Vorsitzenden. 
 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes müssen einzeln, die übrigen Vor-
standsmitglieder können gemeinsam gewählt werden.  
 

§ 13 
Aufhebung der alten Satzung 

 
Vorstehende Satzung tritt an die Stelle der Satzung vom 11. August 1977. 
 
Unter Berücksichtigung der Änderungen vom 12. März 1987, 26. April 1990, 10. April 
1995 und 22.April 1996 erging in der Mitgliederversammlung am  29.03.2006 bezüglich 
vorstehender Satzung einstimmiger Beschluss. 
 
Birkenau, den 29.März 2006                            

gez. Brigitte Böttcher, 1. Vorsitzende  


